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Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

über bestimmte fl uorierte Treibhausgase

 Vom 17. Mai 2006 (ABl. EU L 161 S.1)

»

Artikel 3 

Reduzierung der Emissionen

(1) Die Betreiber ortsfester Anwendungen in Form von 

Kälte und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen, ein-

schließlich deren Kreisläufen, sowie Brandschutzsyste-

men, die in Anhang I aufgeführte fl uorierte Treibhausgase 

enthalten, müssen unter Einsatz aller technisch durch-

führbaren und nicht mit übermäßigen Kosten verbun-

denen Maßnahmen

a) das Entweichen der Gase aus Lecks verhindern und

b) alle entdeckten Lecks, aus denen fl uorierte Treibhaus-

gase entweichen, so rasch wie möglich reparieren.

(2) Die Betreiber der in Absatz 1 genannten Anwendungen 

sorgen dafür, dass diese von zertifi ziertem Personal, das 

den in Artikel 5 genannten Anforderungen genügt, nach 

folgenden Vorgaben auf Dichtheit kontrolliert werden:

a) Anwendungen mit 3 kg fl uorierten Treibhausgasen 

oder mehr werden mindestens einmal alle zwölf Monate 

auf Dichtheit kontrolliert; dies gilt nicht für Einrichtungen 

mit hermetisch geschlossenen Systemen, die als solche 

gekennzeichnet sind und weniger als 6 kg fl uorierte Treib-

hausgase enthalten;

b) Anwendungen mit 30 kg fl uorierten Treibhausgasen 

oder mehr werden mindestens einmal alle sechs Monate 

auf Dichtheit kontrolliert;

c) Anwendungen mit 300 kg fl uorierten Treibhausgasen 

oder mehr werden mindestens einmal alle drei Monate 

auf Dichtheit kontrolliert.

Nach der Reparatur eines Lecks werden die Anwen-

dungen innerhalb eines Monats auf Dichtheit kontrolliert, 

um sicherzustellen, dass die Reparatur wirksam war.

Im Sinne dieses Absatzes bedeutet auf Dichtheit kontrol-

liert dass die Einrichtung oder das System unter Verwen-

dung direkter oder indirekter Messmethoden auf Lecks 

hin untersucht wird, wobei in erster Linie die Teile der Ein-

richtung oder des Systems, an denen am ehesten Lecks 

auftreten können, zu prüfen sind. Die direkten und indi-

rekten Messmethoden der Kontrolle auf Dichtheit werden 

in den in Absatz 7 genannten Standardanforderungen für 

die Kontrolle auf Dichtheit im Einzelnen festgelegt.

(3) Die Betreiber der in Absatz 1 genannten Anwen-

dungen, die 300 kg fl uorierte Treibhausgase oder mehr 

enthalten, installieren Leckage-Erkennungssysteme. 

Diese Leckage-Erkennungssysteme werden mindestens 

einmal alle zwölf Monate kontrolliert, um ihr ordnungs-

gemäßes Funktionieren sicherzustellen. Im Fall von 

Brandschutzsystemen, die vor dem 4. Juli 2007 installiert 

wurden, müssen bis zum 4. Juli 2010 Leckage-Erken-

nungssysteme installiert werden.

(4) Ist ein ordnungsgemäß funktionierendes und ge-

eignetes Leckage-Erkennungssystem vorhanden, wird 

die Häufi gkeit der gemäß Absatz 2 Buchstaben b und c 

erforderlichen Kontrollmaßnahmen halbiert.

(5) Sofern bei Brandschutzsystemen ein Inspektions-

system bereits vorhanden ist, das der ISO-Norm 14520 

entspricht, können diese Inspektionen auch die Anforde-

rungen dieser Verordnung erfüllen, wenn sie mindestens 

ebenso häufi g durchgeführt werden.

(6) Die Betreiber der in Absatz 1 genannten Anwen-

dungen, die 3 kg fl uorierte Treibhausgase oder mehr 

enthalten, führen über Menge und Typ der verwendeten 

fl uorierten Treibhausgase, etwaige nachgefüllte Mengen 

und die bei Wartung, Instandhaltung und endgültiger 

Entsorgung rückgewonnenen Mengen Aufzeichnungen. 

Sie führen ferner Aufzeichnungen über andere relevante 

Informationen, u. a. zur Identifi zierung des Unternehmens 

oder des technischen Personals, das die Wartung oder 

Instandhaltung vorgenommen hat; außerdem werden 

Aufzeichnungen über die Termine und Ergebnisse der 

Kontrollmaßnahmen gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 

sowie über einschlägige Informationen zur Identifi zierung 

der in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten einzelnen 

ortsfesten Ausrüstungen der Anlagen geführt. Diese Auf-

zeichnungen werden der zuständigen Behörde und der 

Kommission auf Verlangen zur Verfügung gestellt.

(7) Die Kommission legt die Standardanforderungen für 

die Kontrolle auf Dichtheit für alle in Absatz 1 dieses 

Artikels aufgeführten Anwendungen bis zum 4. Juli 2007 

nach dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren fest.
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Maschinenschild

Anlagendaten»

Betreiber

Firma / Name Straße, Nr.

Ansprechpartner PLZ, Ort

Zuständiger Kälte-Klima-Fachbetrieb / Servicepartner1 Firmenstempel

Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefon

Fax

E-Mail

1 Siehe auch die Signaturen bei den jeweiligen Einsätzen (S. 5–7)

Allgemein

Inbetriebnahme

Bemerkung

Erforderliche 
Prüfi ntervalle

1 mal pro Jahr bei Kältemittelfüllgewicht > 3 kg 
2 mal pro Jahr bei Kältemittelfüllgewicht 30–299 kg 
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Dichtheitsprüfung

Datum Die Dichtheitsanforderungen wurden Fachfi rma und Unterschrift des Sachkundigen

erfüllt nicht erfüllt

Dichtheitsprüfung»
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Reparatur & Wartung»

Wartung gemäß Conergy Checkliste

Datum Die Wartungscheckliste wurde Befund Fachfi rma und Unterschrift des Sachkundigen

erfüllt nicht erfüllt

Reparatur gemäß Conergy Tagesbericht

Datum Befund Fachfi rma und Unterschrift des Sachkundigen
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1 zul. spez. Kältemittelverlust 4 % vom Anlagenfüllgewicht

Kältemittelwerte»

Kältemittel

Datum Kältemittel Entsorgt (kg) Aufgefüllt (kg) Grund Sachkundiger

Reparatur / Wartung

Jahr Leckagerate kg / Jahr Spezifi scher Kältemittelverlust1 % 

Kältemaschinenöl

Datum Kältemittel Entsorgt (kg) Aufgefüllt (kg) Grund Sachkundiger



Conergy Services GmbH

Anckelmannsplatz 1 

D 20537 Hamburg

Tel. 0180 5 900 988 08 (14 ct/min aus dem dt. Festnetz)

www.conergy-services.com

U N S E R E  W E L T  S T E C K T  V O L L E R  E N E R G I E .
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